
Stand März 2025

Oskar Kämmer Schule 
Liebknechtstraße 51
39108  Magdeburg

Ihre Ansprechpartnerin
Daisy Langner
Telefon:  0391 8190910
E-Mail:  d.langner@oks.de

Träger 
Oskar Kämmer Schule  
Gemeinnützige Bildungsgesellschaft mbH
Jasperallee 23
38102 Braunschweig

www.oks.de

Hier finden Sie uns:

Start und Dauer

Die Fortbildung beginnt i. d. R. im März/April oder im 
August/September eines jeden Jahres und dauert 18 
Monate. Gerne informieren wir Sie rechtzeitig über den 
Termin für den ersten Schultag. 

Die Kosten entnehmen Sie bitte der aktuellen Preisliste.

Bildung begeistert

Die Oskar Kämmer Schule widmet sich der qualitativ 
hochwertigen Aus- und Weiterbildung junger und erwachsener 
Menschen. Als gemeinnützige Bildungsgesellschaft mbH 
mit Hauptsitz in Braunschweig ist sie bundesweit Träger 
zahlreicher allgemein- und berufsbildender Schulen 
sowie eines breiten Angebotes an Weiterbildungs- und 
Qualifizierungsmaßnahmen. Mit dieser Erfahrung, sechs 
Tochtergesellschaften und 1300 Beschäftigten betreibt sie rund 
70 Bildungseinrichtungen in den Regionen Braunschweig, 
Hannover, Magdeburg, Wernigerode und Projektstandorte 
in weiteren Bundesländern. Das Qualitätsmanagement ist 
in den Bereichen Aktivierung und berufliche Eingliederung, 
berufliche Aus- und Weiterbildung, Sprachkurse und Kinder-, 
Jugend- und Familienhilfe nach DIN EN ISO 9001:2015 
zertifiziert.
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BILDUNG
BEGEISTERT
SCHULE   AUSBILDUNG   WEITERBILDUNG

Geprüf te Personal-
fachkauf leute IHK
Berufsbegleitende Weiterbildung

Magdeburg



Inhalte/Fächer

Arbeitsmethodik 

Personalarbeit organisieren und durchführen 

Personalarbeit auf Grundlage rechtlicher Bestimmungen 
durchführen 

Personalplanung, -marketing und -controlling gestalten 
und umsetzen 

Personal- und Organisationsentwicklung steuern 

Situationsbezogenes Fachgespräch

Die Vermittlung der Lehrinhalte findet im Präsenzunterricht 
statt.

Unterrichtszeiten

wochentags abends                          18:00 Uhr – 21:15 Uhr 

sowie im wöchentlichen Wechsel  

Freitag                                            15:30 Uhr  – 20:30 Uhr 

Samstag                                          08:00 Uhr – 13:00 Uhr

oder nach Vereinbarung. 

Ferien in Anlehnung an die Ferien- und Feiertagsregelung 
Sachsen Anhalt

Geprüfte Personalfachkaufleute IHK

Chancen

Erfolgreiche Personalpolitik ist der Schlüssel zum 
Unternehmenserfolg. Personalbedarf und Ausbildungsstand 
müssen durch gezielte Maßnahmen und Aktivitäten laufend 
den betrieblichen Anforderungen angepasst werden.
Die Aufgaben der Personalarbeit sind deshalb komplexer 
und spannender geworden und umfassen neben 
Personalauswahl und Verwaltung insbesondere Fragen der 
Personalentwicklung, -betreuung und moderner -führung.
Wenn Sie bereits in diesem Bereich arbeiten oder eine 
solche Position anstreben, wird Ihnen die Weiterbildung 
zum Geprüften Personalfachkaufmann die notwendigen 
Voraussetzungen für eine erfolgreiche Tätigkeit vermitteln.

Der Abschluss berechtigt unter bestimmten Voraussetzungen 
gemäß des Niedersächsischen Hochschulgesetzes und 
den einschlägigen Erlassen zu einem Studium an einer 
niedersächsischen Hochschule.

Abschluss

Teilnahmebescheinigung der Oskar Kämmer Schule 

Nach der bestandenen IHK-Prüfung: IHK-Prüfungszeugnis 
„Geprüfter Personalfachkaufmann IHK“

Förderung

• Förderung nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz 
(Meister-BAFÖG) möglich. Näheres unter: www.meister-
bafoeg.info oder www.nbank.de

• Bildungsurlaub

Zulassungsvoraussetzungen

Zur Abschlussprüfung wird zugelassen, wer

eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung in einem 
dreijährigen Ausbildungsberuf der Personaldienstleis-
tungswirtschaft und danach eine mindestens einjährige 
einschlägige Berufspraxis    

oder

eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung in einem 
anerkannten kaufmännischen oder verwaltenden 
Ausbildungsberuf und danach eine mindestens 
zweijährige einschlägige Berufspraxis

oder 

eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung in einem 
anderen anerkannten Ausbildungsberuf und danach eine 
mindestens dreijährige einschlägige Berufspraxis

oder 

eine mindestens fünfjährige einschlägige Berufspraxis 
nachweist und die Ausbildereignungsprüfung erfolgreich 
bestanden hat.

Einzelheiten werden durch die Prüfungsordnung geregelt. 
Über die Zulassung zur Abschlussprüfung entscheidet die 
IHK. (siehe Verordnung über die Prüfung zum anerkannten 
Fortbildungsabschluss)


